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143 Die ortsuibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch
8 Z 154 / Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom ....................... DS vveeeeeeeeeieinn
JAbdruck inder ... (Zeitung)
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@ 8 2. Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am
FH =9m| 10 So / % N | e B o e e I durchgefiihrt.
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3 41 / Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom ....................... wurde nach
S5 2 J 6 T § 3 Abs. 1 Satz 3/§ 13 Abs. 2 Nr. 1/§ 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
3 -0 50 30 151 Hauptstralte 55/ von der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit abgesehen.

3. Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der Planung berihrt
sein kénnen, wurden gem. § 4 Abs. 1i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am ..........cceveveeeee...
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
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21 3 259 262 4. Die Gemeindevertretung / Ausschuss hatam ............cccccvveveeeennnnn.n. den Entwurf des
2 A 15 3 7 14 B-Planes mit Begriindung beschlossen und zur Verdffentlichung bestimmt.
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GRZ 0.3 25 5. Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text

§ 41 (Teil B), sowie die Begriindung wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................
200 | | 0 N 29 22%5 bIiS .o unter "www........... de" im Internet veréffentlicht.
3,0 2 % @(\Cg Zusatzlich haben sie in der Amtsverwaltung ..........ccccccvveeeneeee. offentlich ausgelegen.

5 A 259 Die Verdffentlichung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wéahrend der
Veroéffentlichungsfrist von allen Interessierten schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail
abgegeben werden kdnnen, am ................oeeeiiees
| (Zeitung, amtliches Bekanntmachungsblatt)

@ / bei Bekanntmachungen durch Aushang:
121 in der Zeit vom ........cccccoeeiiiinen. bis .o durch Aushang
204 1

GRZ 03 - ortsuiblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde zusatzlich unter
’ "WWW.......... de" ins Internet eingestellt.
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@ 055 6. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von der Planung berihrt
210 20 sein kdnnen, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am .............ccuveeee. zur Abgabe einer

222 FH =8m 255 Stellungnahme aufgefordert.
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7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstiicks-

T T grenzen und -bezeichnungen in den Planunterlagen enthalten und mal3stabsgerecht
=~ TEIL "A" PLANZEICHNUNG
w % LANDESAMT FUR VERMESSUNG DEN
/ UND GEOINFORMATION ...............................
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Gemeinde: Seth
Gemarkung: Seth

Flur: 6
Plangrundlage: ALKIS GIS

(LVermGeo SH) N U e
ZEICHENERKLARUNG: I EIL B - I EX I .
. . 8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behorden
. und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange am ........................ gepriift. Das Ergebnis
NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN: d sonstigen Tréager 6ffentlicher Bel ift. Das Ergebni
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802). _ wurde mitgeteilt.
o . . 1. MaR der baulichen Nutzung (§ 19 Abs. 4 BauNVO)
Geschutzter Knick § 21 (1) LNatSchG - )
Es gilt die Verordnung lber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Plan- § 30 (2) BNatSchG Gebaudehdhe 9. Der Entwurf des B-Planes wurde nach der Veroffentlichung (Nr. 5) geandert.
inhaltes (PlanzV/) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58) in der zuletzt geanderten Fassung. Es ist eine maximale Firsthdhe von 9,0 m zulissig. Hiervon abweichend ist in den Gebietsteilen mit Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
festgesetzter Eingeschossigkeit auf den von der HauptstraRe aus gesehen riickwartig gelegenen (Te" B), sowie die Begrur'!dung wurden 'l:1.30h § 3 Abs. 2 BauGB" in de'r Zeitvom ..o,
Planzeichen Festsetzungen Rechtsgrundlage Baufeldern eine maximale Firsthéhe von 8,0 m zulassig. BIS .o unter "www.......... de" im Internet erneut verdffentlicht.
(Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geanderten und erganzten
MaR der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB, § 16 (2) . Unterer Bezugspunkt fiir die festgesetzten Firsthdhen ist die mittlere Hohe des jeweiligen Abschnittes Teilen abgegeben werden konnten.) o
17 bis 21 BauNVO DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER: des dem Grundstiick vorgelagerten Gehwegs entlang der Hauptstralle. Zusatzlich haben sie in der Amtsverwaltung ...........ccccccceeene offentlich ausgelegen.
u. §§ 1S au Die erneute Verdffentlichung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der
GRZ ... Grundflachenzahl § 19 BauNVO o— 5 : o : Grundflache Veréffentlichungsfrist von allen Interessierten schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail
Katasteramtliche FIurStUCkSgrenze mit Grenzmal Die zulassige Grundflache darf durch die notwendige Mitrechnung von Terrassen ausnahmsweise um bis abgegeben werden konnen, am ........................
| Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal} § 16 (4) BauNVO 2 . ) zu 25 m? je Gebé&ude Uberschritten werden (§ 31 Abs. 1 BauGB). /in R TCIIRR (Zeitung, amtliches Bekanntmachungsblatt)
N = Katasteramtliche Flursticksnummern } /' bei Bekanntmachung durch Aushang:
FH ... Firsthohe § 18 BauNVO 2. Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO; § 31 Abs. 1 BauGB) in der Zeit VoM .......cccooveurieenenns DIS .. durch Aushang
vorh. Gebaude - ortsuiblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde zusatzlich unter
) Ausnahmsweise ist fur Gebaude mit einer geringeren als der als maximal zuldssig festgesetzten Hohe "www.....de" ins Internet eingestellt.
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen § 9 (1) 2 BauGB, 50 eine Uberschreitung der parallel zum Knick festgesetzten Baugrenze in dem Umfang zuldssig, der sich oder: Es wurde eine eingeschrankte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durch-
|¢ i |¢ i ; aus der Differenz der beantragten Gebaudehéhe zur maximal zuldssigen Gebaudehohe ergibt, gefihrt.
88 22 und 23 BauNVvO MaRlinien mit MaBangaben hdchstens jedoch bis zu dem festgesetzten Knickschutzstreifen.
0 Offene Bauweise § 22 (2) BauNVO : . 10. Die Gemeindevertretung hat den B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
f vorh. Baum auferhalb des Geltungsbereiches 3. Bauweise (§ 22 BauNVvO) dem Text (Teil B) am ... als Satzung beschlossen und die Begriindung
nur Einzelhauser zulassig § 22 (4) BauNVO In den Gebietsteilen mit festgesetzter abweichender Bauweise sind die Gebaude mit seitlichem durch Beschluss gebilligt.
. . L Grenzabstand und einer maximalen Gebaudelange von 25m zu errichten.
1@5 nur Einzel- und Doppelhauser zulassig § 22 (2) BauNVO
4. Zahl der Wohnungen in Wohngeb&uden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) GEMEINDE SETH DEN....ooviii
e — B renz 23 B NV
augrenze § 23 BauNvo In den Gebietsteilen mit festgesetzter offener Bauweise und festgesetzter Zweigeschossigkeit sind .\ J
héchstens zwei Wohnungen je Einzelhaus zuldssig. Hiervon abweichend ist in den Gebietsteilen mit BURGERMEISTER
festgesetzter Eingeschossigkeit hdchstens eine Wohnung je Einzelhaus zulassig, auf den Grundstiicken
105 und 107 auch eine Wohnung je Doppelhaushalfte.
Plﬁnunge?’ Nutzungsregelungen, MaRnahmen und In den Gebietsteilen mit festgesetzter abweichender Bauweise sind hdchstens acht Wohnungen je _ _ _ .
Flachen fuir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Einzelhaus zulassig. 11. Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),

zur Entwicklung von Natur und Landschaft §9 (1) 20, 25 BauGB wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

5. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur

Bepflanzungen und fur die Erhaltung von

GEMEINDE SETH DEN .ottt
Zufahrten zu Garagen oder Stellplatzen sind einschlieBlich ihres Unterbaus wasserdurchlassig

Baumen, Strauchern und sonstigen anzulegen. b
Bepﬂanzungen sowie von Gewasser §9 (1) 250 BauGB Das auf den Baugrundstiicken anfallende Oberflachenwasser ist im Plangebiet vorrangig zur BURGERMEISTER
@ Erhaltung von Baumen §9 (1) 25b BauGB Versickerung zu bringen.
Nicht Gberbaute Grundstiicksflachen, die nicht fur notwendige Zufahrten oder Zuwegungen genutzt
werden, sind wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und zu begriinen oder zu bepflanzen. 12. Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der
. . Stein- oder Schottergarten sind nicht zulassig. (§ 86 Abs. 1 Nr. 6 LBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit Begrindung und zusammenfassender
Sonstige Planzeichen Erklarung auf Dauer wahrend der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen
] ] Innerhalb eines Abstandes von 3m zum Knickwall sind bauliche Anlagen aller Art sowie Ablagerungen, werden kann und die (iber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ...............ccoeevveeeeeinnn,
Mit Geh-, Fahr- und Leltungsrechten ZU Abgrabungen oder Aufschittungen unzulassig (Knickschutzstreifen). (vom ............. biS e, durch Aushang) ortsiblich bekannt gemacht worden.
belastende Flachen In der Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
ke, Ver- E 1)21B B
(zugunsten angrenzender Grundstiicke, Ver- und Entsorger)  § 9 (1) 21 BauG Nr. 24 BauGB Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Mdglichkeit, Entschadigungsan-

A i i spriichen geltend zu machen und das Erléschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB
Grenze des raumlichen Geltungsberelches Fir die an der Hauptstra’e gelegenen Bauplatze sind fir die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen P 9 P § )

e ) ) N , " hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
des Bebauungsplanes Nr. 14 § 9 (7) BauGB dienende Gebaude an den noérdlichen Fassaden passive Schallschutzmafinahmen gemaf DIN 4109-1 - hingewiesen. Die Satzung ist mithin am in Kraft getreten
»Schallschutz im Hochbau“ (Ausgabe Januar 2018) entsprechend dem Larmpegelbereich Il vorzusehen. T TR T T '
: _ Die erforderlichen resultierenden bewerteten Schallddmm-MaRe (erf. R'w,ges) aller AuRenbauteile
o 0-0-6_06 Abgrepzung des MaBeS der NUtzung Inner betragen fur Wohnrdume 35 dB und fur Blrordume 30 dB. DEN
halb elneS Baugebletes § 16 (5) BauNVO GEMEINDE SETH ................................
7. Gestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 LBO)
Umgrenzung der Flachen, die von der o\ 4 e Dachform und -neigung NS BURGERMEISTER
Bebauung freizuhalten sind §9 (1) 10 BauGB "_"\._' T Q\*ﬁa o Es sind nur geneigte Dacher als Sattel- oder Walmdacher zulassig. Dacheindeckungen sind nur in nicht
_ X / o\, Wn;‘—f : glanzenden roten, rotbraunen oder anthrazitfarbenen Farbténen zulassig.
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P U B E RS I C HTS P LAN | | Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie auf Dachflachen sind zulassig.
1 e | I‘; 1 ” *h\_ “‘ﬁg“; " STAND: 27.11.2025




	Pläne und Ansichten
	1000


